Business Service Media GmbH

Empfehlung des FMH-Rechtsdienstes: 
· Am Telefon keinen Auftrag für einen Adressverzeichniseintrag erteilen. 
· Wenn Auftrag erteilt: sofort kündigen.

· Nichts bezahlen. 
Verschiedene Ärzte und Ärztinnen oder ihre Medizinischen Praxisassistentinnen haben offenbar in letzter Zeit eine telefonische Einladung der Business Service Media GmbH aus Deutschland für einen Internet-Adressregistereintrag erhalten. Wer am Telefon zustimmt, bekommt eine Rechnung. Wer die auf der Rechnung angegebene Website www.dbvz.de anklickt, findet die Geschäftsbedingungen (die man ja wohl vor «Auftragserteilung» hätte erhalten müssen …). Das Vorgehen des Verlags entspricht einer altbekannten Praxis: Der – aus unserer Sicht völlig unbrauchbare – Grundeintrag ist gratis. Sobald man aber schon nur den Facharzttitel ergänzen lässt, kostet es massiv. Wenig erstaunlich: Wer in google «dbvz» und «de» eingibt, findet an erster Stelle [1] nicht etwa dieses Branchenadressregister (für das der Eintrag so viel Geld wert sein soll), sondern Warnmails wie etwa das folgende: Einmal mehr ist ein ‹Digitales Branchenverzeichnis› in der Schweiz KundInnen am abfischen. Zuerst erfolgt ein Anruf im Stil von ‹Wir haben doch vor einem Jahr schon mal telefoniert...›, zusammen mit der Mitteilung, dass der eigene Eintrag mindestens 2000 mal angeklickt worden sei und ob man den Eintrag belassen wolle. Der tiefere Sinn dieses Anrufes erschliesst sich einem später: Es kommt eine Rechnung [...] ins Haus geflattert. Hinten, im Kleingedruckten, steht, dass der zweite Anruf quasi die Auftragserteilung sei.» [2] 

Falls Sie eine Rechnung erhalten, lautet unsere Empfehlung: Machen Sie mit eingeschriebenem Brief Grundlagenirrtum und Täuschung geltend und weisen Sie auf die daraus folgende Nichtigkeit des Vertrags hin. Insgesamt ist die Situation vergleichbar mit der Aktion von www. meinhausarzt.ch/Printus Verlag im Frühjahr 2006. Auf der Seite 2 finden Sie einen Antwortvorschlag der FMH. 
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Empfehlung

Wir schlagen vor, beispielsweise so zu antworten:
EINSCHREIBEN 
 

Business Service Media GmbH 
(Adresse)
Registereintrag

Sehr geehrte Damen und Herren
Bezüglich meiner angeblichen Auftragserteilung für einen Registereintrag mache ich Grundlagenirrtum geltend. Ich wollte nie einen kostenpflichtigen (Zusatz-)Eintrag in Ihrem Register  und schon gar nicht zu diesen Bedingungen. Ein allfälliger Vertrag ist damit für mich unverbindlich. Ich fühle mich von Ihnen getäuscht. Es ist nicht rechtens, dass  Sie nach den diversen wenig konkreten telefonischen Anfragen und Informationen von Ihrer Seite dann plötzlich  von einer  Auftragserteilung  sprechen und einen überrissenen Preis für einen nutzlosen Registereintrag fordern.  Wie ich einem Artikel von Hanspeter Kuhn (Stv. Generalsekretär der FMH und Leiter Rechtsdienst) in der Schweizerischen Ärztezeitung (SAEZ 2006;87:34) entnehmen konnte, hat dieses Vorgehen offenbar System und es wird immer wieder versucht, Leuten Geld für solche Einträge abzuknöpfen. Ich werde Ihnen nichts bezahlen und retourniere Ihnen Ihre Post samt Rechnung. 

Freundliche Grüsse
(Datum, Unterschrift, Praxisstempel)
